Können Sie den Verlust aus einem Darlehen an Ihre krisengeplagte GmbH steuerlich geltend machen?
Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,
wenn Sie Anteilseigner einer GmbH sind, liegt Ihnen sicherlich viel daran, dass die Gesellschaft Gewinne erzielt und immer wieder an Sie ausschüttet. Aber nicht alle Unternehmen sind stets erfolgreich. Kommt es zu einer wirtschaftlichen Krise, benötigt das Unternehmen finanzielle Unterstützung. Und wenn ihm die Bank kein Darlehen gibt oder nur zu utopischen Konditionen, dann können Sie als Anteilseigner Ihrer GmbH zu günstigeren Konditionen unter die Arme greifen.
So können Sie Ihrer Gesellschaft - schon vorab oder erst bei Kriseneintritt - ein Darlehen gewähren, um die finanzielle Durststrecke zu überstehen. Wenn alles gut läuft, erholt sich das Unternehmen und kann Ihnen das geliehene Geld zurückzahlen. Bleibt der Erfolg des Unternehmens und damit die Rückzahlung Ihres Darlehens allerdings aus, stellt sich die Frage, ob Sie den Verlust zumindest steuerlich geltend machen können. Schließlich mussten Sie auch die Gewinne zuvor immer versteuern.
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	Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Konsequenzen aus dem Verlust verschiedenartiger Darlehen. Haben Sie individuelle Rückfragen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen
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Konnen Sie den Verlust aus einem Darlehen an lhre krisengeplagte GmbH

steuerlich geltend machen?
Entscheidend ist die steuerliche Einordnung des Darlehens!

Sie sind zu mind. 1 % Anteilseigner einer GmbH. Sie gewahren Ihrer GmbH ein Darlehen und dann gerat
die Gesellschaft in eine wirtschaftliche Krise. Oder die GmbH gerét in eine Krise und dann gewahren Sie ihr
ein Darlehen.

Krisendarlehen: Sie Krisenbestimmtes Finanzplandarlehen: | | Stehengelassenes
gewahren das Darle- Darlehen: Sie erkla- Das Darlehen ist von Darlehen: Sie haben
hen in einer Krise, also | | ren bei der Darlehens- | | Anfang an Teil der das Darlehen vor Ein-
zu einem Zeitpunkt, vergabe (vor der Krise) | | Finanzierung der Ge- | | tritt der Krise zu fremd-
zu dem ein fremder verbindlich, das Dar- sellschaft, um die not- | | tblichen Bedingungen
Dritter kein Darlehen lehen auch im Krisen- | | wendige Kapitalaus- gewahrt. In der Krise
mehr geben wirde. fall stehenzulassen. stattung sicherzustel- | | hatten Sie es abzie-
len. hen kénnen.

Das Darlehen kann wegen der Krise (z.B. Insolvenz) nicht bzw. nicht ganz an Sie zurtickgezahlt
werden oder Sie verzichten auf die Riickzahlung (Ausfall oder Verzicht). Durch das Gewahren
oder Stehenlassen in der Krise gilt das Darlehen (oder ein Teil des Darlehens) als gesellschafts-
rechtlich veranlasst.

Welche einkommensteuerlichen Folgen hat die Uneinbringlichkeit der Darlehensforderung bzw. der Verlust fiir Sie?

Sie konnen den bei Kri-
seneintritt noch werthalti-
gen Teil des Darlehens
als nachtragliche An-
schaffungskosten ab-
ziehen.

Den nicht mehr werthal-
tigen Teil konnen Sie als

Sie konnen den Nennwert des Darlehens als nachtréagliche
Anschaffungskosten Ihrer Beteiligung steuerlich geltend
machen.

Diese mindern bei einer spateren VerauRerung der Gesellschafts-
anteile den VerauBerungsgewinn.

Gut zu wissen:

Sie haben kein Wahlrecht, ob die Verluste sofort bei lhren Kapital-
einkUnften berlcksichtigt werden oder spater als nachtragliche
Anschaffungskosten bei der VerauRerung.

Gerne stehen wir lhnen

Gut zu wissen: zur Verfiigung

Bei einer Beteiligung von unter 1 %, einer mittelbaren Beteiligung

(wenn Sie nur Uber eine andere Beteiligung an der GmbH beteiligt Sie haben weitere Fragen hinsichtlich

sind) oder wenn das Darlehen nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst
ist, liegen negative Einkiinfte aus Kapitalvermdgen vor.

der Unterstltzung lhres Unternehmens in
der Krise? Sprechen Sie uns gerne an.

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewéhr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung. Rechtsstand: November 2025.





